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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1959

Norm

ABGB §1326 B1

Rechtssatz

Die einer ledigen Frauensperson für Verunstaltung gebührende Entschädigung darf nicht deshalb vermindert werden,

weil die Geschädigte bereits durch eigene beru7iche Tätigkeit versorgt ist. Denn die Ausübung einer eigenen

beru7ichen Tätigkeit durch eine ledige Frau schließt keineswegs die Möglichkeit einer Eheschließung und damit einer

günstigeren wirtschaftlichen Lage aus.
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